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Wien ,amSamstag ,den11 .Juni1927. ZweiteAusgabe

DieAusschreitungenanderUniversität
EinSchreibendesBürgermeistersandenPolizeipräsidenten

MitRücksichtaufdieAusschreitungen,diesichgesternan
der WienerUniversität Studenten ,aber auchuniversitätsfremdePersonen

zuschulden kommenliessen ,hat Bürgermeister Seitz als Landeshauptmann
an den Polizeipräsidenten folgendes Schreibengerichtet :

"Gesternsindin denRäumenderUniversitätnacheinerStu-¬
dentenversammlungabermalsgröblicheGewalttätigkeitenbegangenworden.
Hiebei sind einigen Personen so schwere Verletzungen zugefügt worden ,

dassdie RettungsgesellschaftintervenierenundzehnVerletztezurUn-¬
fallstationbringenmusste.AndiesenAusschreitungenhabensichauch
hochschulfremdePersonenbeteiligt ,die durchsonstversperrteTürenin
dasUniversitätsgebäudegewaltsameingedrungensind .SolcheVorkommnisse
schädigendenRufder Universität unddamitauchdenRufderBundeshaupt-

stadt .
Dasehemalige. k .MinisteriumdesInnernhat am31. März19ch,

21. 2201/M.. ,imEinvernehmenmitdemehemaligen. k .MinisteriumfürKul-¬
fusundUnterrichteröffnet ,"dasshierlandskeineVorschriftbesteht,
nachwelcherdasBetretenderUniversitätsräumlichkeitendurchOrgane
der öffentlichen Sicherheit behufs Vormahmevon polizeilichen Amtshand¬
lungenunzulässigerschiene .AufGrundderfrüherdenUniversitätskolle-¬
gien zugestandenenakademischenGerichtsbarkeit hat sich jedoch bisauf

die Jetztzeit die Uebungerhalten ,dass innerhalbderUniversätätsräum¬
lichkeiten, demsogenannten"akademischenBoden "die polizeilichenFunk¬
tionen zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung von denUniversitäts - ¬

organenselbstausgeübtwerden. "
Diese „ Uebung "entbehrt der verfassungsmässigen Grundlage .Denn

diestaatlicheVerwaltungdarfnuraufGrundderGesetzeausgeübtwerden.
Dochwirdesbisaufweitereszulässigsein,beiderbestehenden„Uebung"
zubleiben.

EswirdmithinauchfürderhindenakademischenBehördenzuge-¬
standenbleibendieRuheundOrdnungaufdemsogenannten"akademischen
Boden"selbstaufrechtzuerhalten.DiePolizeibehördewirdalsoinden
RäumlichkeitenderUniversitätzurAufrechterhaltungderRuheundOrdnung
in der Regelnur danneinzuschreiten haben ,wennan sie dieAufforderung
der akademischenBehördenergeht .Diese„Uebung "kannaber nicht soweit
gehen,dassaufdemsogenanntenAkademischenBoden"strafbareHandlungen ,
insbesonderesolchegegenLebenundGesundheitverübtwerden,ohnedass
diePolizeibehördedieihrgesetzlichobliegendePflicht ,zurVerfolgung
strafbarerHandlungeneinzuschreiten ,erfüllt.

Ich gebedaherimSinnedesArtikels20 ,Bundes-Verfassungsge-¬
setz ,die Weisung,in Hinkunftbis aufweiteresnachfolgendenGrund-¬
sätzenvorzugehen:. DiePolizeibehördehatzurAufrechterhaltungvonRuheundOrdnung
in Hochschulräumlichkeiten nur auf Verlangen der akademischen Behörden

einzuschreiten .2 .GelangtderPolizeibehördezurKennthis,dassinHochschulräum -¬
lichkeiten stæafbare Handlungenbegangen werden oder unmittelbar zuge - ¬
wärtigen sind so hat sie auch ohne Ansuchen der akademischen Behörden
in den Hochschulräumlichkeiten einzuschreiten .Hiebei wird sie wennes
die Umständegestatten vor der Amtshandlungdie akademischenBehörden
zu verständigen haben .Besteht jedoch Gefahr im Verzuge ,so hat dieVer- ¬
ständigung tunlichst bald nach Beginn der Amtshandlungzuerfolgen .
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